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Die Zeugen, die das OLG Wien einer bewußt falschen Beweisaussage für 
überführt erklärte, waren nicht einmal angeklagt. Daß Medien Verdächtige 
vor der Hauptverhandlung "vorverurteilen" und dadurch Strafverfahren beein­
flussen, wird oft beklagt. Daß sich nun auch Richter auf diese Vorverurtei­
lung einlassen, ist sehr bedauerlich." 

In diesem Zusammenhang richten die unterfertigten Abgeordneten an den 
Bundesminister für Justiz die nachstehende 

A n fra g e: 

1. Trifft es zu, daß der Vorsitzende des Berufungssenates bei der Verkün­
dung der Urteilsgründe feststellte, einige Zeugen hätten in der Beru­
fungsverhandlung bewußt die Unwahrheit gesagt? 

2. Wenn ja, wie beurteilen Sie die Feststellung des Strafrechtlers 
Univ.Prof.Dr. Christian Bertel, das OLG-Wien habe sich im Beru­
fungsverfahren Dr. Fred Sinowatz einer Vorverurteilung und somit ei­
nes Verstoßes gegen Art. 6 Abs. 2 der Menschenrechtskonvention schuldig 
gemacht? 

3. Enthält die gegenständliche Urteilsbegründung auch weitere Vorverurtei­
lungen? 

4. Welche Möglichkeiten sehen Sie, um weitere, von Univ.Prof.Dr. Christian 
Bertel als Verstöße gegen die Menschenrechtskonvention beurteilte 
richterliche Vorverurteilungen, in Zukunft auszuschließen? 
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